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Verbandsgemeinde Weißenthurm 

Verbandsgemeindeverwaltung Weißenthurm, Kärlicher Straße 4, 56575 
Weißenthurm | Postanschrift: Postfach 1263, 56572 Weißenthurm  | 
Telefon: 02637 / 913-0 | Fax: 02637 / 913-100 | E-Mail: 
info@vgwthurm.de | www.vgwthurm.de | | Öffnungszeiten: Montag -
Freitag 7.15 - 12 Uhr, Donnerstag zusätzlich 14 - 18 Uhr 
 

 
Bekanntmachung 

 

Sitzung des Werkausschusses der Verbandsgemeinde Weißenthurm  
 

Am Mittwoch, 05.05.2021, findet um 17:30 Uhr eine Sitzung des Werkausschusses der 
Verbandsgemeinde Weißenthurm als Videokonferenz statt. 
Die Sitzung kann vor Ort in dem großen Ratssaal der Verbandsgemeindeverwaltung, 
Kärlicher Straße 4, Weißenthurm, unter Beachtung der dann geltenden Vorschriften zur 
Bekämpfung der Corona-Pandemie oder als Livestream verfolgt werden. Der Link für den 
Livestream wird am Tag der Sitzung auf der Homepage der Verbandsgemeindeverwaltung 
Weißenthurm (www.vgwthurm.de) veröffentlicht. 
 

Tagesordnung: 
 

Öffentlicher Teil 
1. Mitteilungen der Verwaltung 
2. Auftragsvergabe eines Nachtrages zur Sanierung des kleinen Faulbehälters auf 

der Kläranlage Urmitz/Bhf. 
3. Auftragsvergabe zum Neubau einer Fahrzeughalle auf der Kläranlage Urmitz/Bhf. 
4. Auftragsvergabe zur Entsorgung von Sandfang- und Rechengut auf der Kläranlage 

Urmitz/Bhf. 
5. Erneuerung der Wasserverteilerleitung in der Bürgermeister-Hubaleck-Str. in 

Weißenthurm 
6. Auftragsvergabe "Einkaufskooperation" zur Materiallieferung im Bereich "Wasser" 

2021/2022 
7. Verschiedenes 
 
Nichtöffentlicher Teil 

 Vertragsangelegenheiten 
 
Weißenthurm, den 22.04.2021 
Verbandsgemeindeverwaltung  
              Weißenthurm 
 
 
 

Abholung der Reisepässe: 
 
Reisepässe, die bis zum 26.03.2021 beantragt wurden,  
können nach telefonischer Terminabsprache während der Öffnungszeiten: 
 
- montags    7:15 – 16:30 Uhr  
- dienstags    7:15 – 16:30 Uhr 

mailto:info@vgwthurm.de
http://www.vgwthurm.de/
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- mittwochs    7:15 – 12:00 Uhr 
- donnerstags   7:15 – 18:00 Uhr 
- freitags   7:15 – 12:00 Uhr 
- oder nach Vereinbarung  
  
bei der Verbandsgemeindeverwaltung Weißenthurm im Bürgerbüro abgeholt werden. 
Bitte legen Sie ein noch in Ihrem Besitz befindliches Ausweispapier vor.     
Ausnahmsweise kann der Reisepass auch gegen Vorlage einer schriftlichen Vollmacht an 
eine andere Person ausgehändigt werden. Der/die Bevollmächtigte muss sich dabei 
ausweisen können. 
 
Für weitere Auskünfte stehen wir Ihnen auch gerne telefonisch zur Verfügung. Sie erreichen 
uns unter den folgenden Durchwahlmöglichkeiten: 
02637/913-108, 913-109, 913-148 oder 913-149. 
 
Verbandsgemeindeverwaltung Weißenthurm 
                - Bürgerbüro -             
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Ortsgemeinde Bassenheim 

Ortsbürgermeisterin Natalja Kronenberg | Walpotplatz 9, 56220 
Bassenheim | Telefon: 02625 / 4456, Fax: 02625 / 6493, Mail: 
gemeinde@bassenheim.de | www.bassenheim.de | Öffnungszeiten: 
täglich 8 - 12 Uhr | Sprechstunde Ortsbürgermeisterin: Dienstag 17.30 
- 19 Uhr sowie nach Terminvereinbarung 
 
 
 

Öffentliche Bekanntmachung gem. § 46 Abs. 5 S. 2 EnWG 
 

Entscheidung zum Neuabschluss von Stromkonzessionsverträgen 
 
Die Verbandsgemeindeverwaltung Weißenthurm macht im Auftrag und im Namen der 
Ortsgemeinden Bassenheim und Urmitz  gem. § 46 Abs. 5 S. 2 EnWG die Entscheidung der 
Ortsgemeinderäte vom 18.02.2021 bzw. 18.03.2021 bekannt, mit der Energieversorgung 
Mittelrhein AG einen Stromkonzessionsvertrag mit einer Laufzeit bis zum 31.01.2031 
abzuschließen. 
Die Ortsgemeinden hatten das Auslaufen des vorherigen Konzessionsvertrages zum 
31.12.2019 sowie eine beabsichtigte Neuvergabe am 01.09.2017 im elektronischen 
Bundesanzeiger bekannt gemacht und ein entsprechendes Auswahlverfahren eingeleitet. 
Hierauf bekundeten zwei Unternehmen ihr Interesse an einem Neuabschluss, darunter die 
Energieversorgung Mittelrhein AG. Das andere zunächst interessierte Unternehmen zog 
seine Interessensbekundung später zurück. Die Ortsgemeinden haben das Verfahren unter 
Berücksichtigung der Anforderungen eines transparenten und diskriminierungsfreien 
Verfahrens durchgeführt. 
Das angenommene Angebot der Energieversorgung Mittelrhein AG ist auf Abschluss eines 
Konzessionsvertrages mit einer Laufzeit bis zum 31.01.2031 gerichtet. Das Angebot trägt 
den Zielen des § 1 EnWG Rechnung. So gewährleistet das Angebot hohe Standards 
hinsichtlich der Sicherheit des Netzbetriebes, u.a. durch ein anspruchsvolles 
Störungsbeseitigungskonzept. Die Ortsgemeinden verknüpfen mit der Entscheidung zu 
Gunsten der Energieversorgung Mittelrhein AG die Erwartung, dass das Unternehmen einen 
Stromnetzbetrieb unter Berücksichtigung der Erfordernisse der Versorgungssicherheit, der 
Verbraucherfreundlichkeit, der Effizienz und Preisgünstigkeit sowie der umweltverträglichen 
Versorgung gewährleistet.  
 
 
Weißenthurm, den 30.04.2021 
Thomas Przybylla 
 

Bürgermeister der Verbandsgemeinde 
  

mailto:gemeinde@bassenheim.de
http://www.bassenheim.de/
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Ortsgemeinde Kaltenengers 

Ortsbürgermeister Jürgen Karbach | Raiffeisenstraße 5, 56220 
Kaltenengers | Telefon: 02630 / 6354 | Fax: 02630 / 968206 | E- Mail: 
info@kaltenengers.de | www.kaltenengers.de | Öffnungszeiten Montag 
und Donnerstag 17.30 - 19 Uhr  
 

 

Aus der Arbeit des Ausschusses für Bauangelegenheiten der Ortsgemeinde 
Kaltenengers 

 
Am Donnerstag, 03.12.2020, fand eine Sitzung des Ausschusses für Bauangelegenheiten 
der Ortsgemeinde Kaltenengers statt, über deren Verlauf folgendes zu berichten ist: 

 
Vergabe für die Sanierung des Radweges "Hühnertal" in der Ortsgemeinde 
Kaltenengers 
Der Ausschuss für Bauangelegenheiten hat dem Ortsgemeinderat einstimmig 
empfohlen, den Auftrag für die Sanierung des Radweges „Hühnertal“ in Höhe von 
58.157,50 € zu erteilen. 
 
Im nichtöffentlichen Teil der Sitzung hat der Ausschuss für Bauangelegenheiten 
Beschlussempfehlungen zu Vertrags- und Grundstücksangelegenheiten 
ausgesprochen. 
 
 
 

Aus der Arbeit des Ausschusses für Bauangelegenheiten der Ortsgemeinde 
Kaltenengers 

 
Am Donnerstag, 18.03.2021, fand eine Sitzung des Ausschusses für Bauangelegenheiten 
der Ortsgemeinde Kaltenengers als Videokonferenz statt, über deren Verlauf folgendes zu 
berichten ist: 
 
37. Änderung des Flächennutzungsplanes für einen Teilbereich des 
Bebauungsplangebietes "Wohnsiedlung Depot" der Stadt Mülheim-Kärlich 
Der Ausschuss für Bauangelegenheiten hat dem Ortsgemeinderat einstimmig die 
nachfolgende Beschlussfassung empfohlen: 
Der Ortsgemeinderat erteilt der 37. Änderung des Flächennutzungsplanes der 
Verbandsgemeinde Weißenthurm für einen Teilbereich des Bebauungsplangebietes 
„Wohnsiedlung Depot“ der Stadt Mülheim-Kärlich seine Zustimmung gemäß § 67 Abs. 2 Satz 
2 GemO. 
 
 
 

Aus der Arbeit des Ortsgemeinderates von Kaltenengers 
 
Am Donnerstag, 25.03.2021, fand eine Sitzung des Ortsgemeinderates von Kaltenengers als 
Videokonferenz statt, über deren Verlauf folgendes zu berichten ist: 
 
"Faire Grabsteine - keine Grabmale aus ausbeuterischer Kinderarbeit" 
Der Tagesordnungspunkt wurde vertagt. 
 

mailto:info@kaltenengers.de
http://www.kaltenengers.de/
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37. Änderung des Flächennutzungsplanes für einen Teilbereich des 
Bebauungsplangebietes "Wohnsiedlung Depot" der Stadt Mülheim-Kärlich 
Der Ortsgemeinderat hat einstimmig der 37. Änderung des Flächennutzungsplanes der 
Verbandsgemeinde Weißenthurm für einen Teilbereich des Bebauungsplangebietes 
„Wohnsiedlung Depot“ der Stadt Mülheim-Kärlich seine Zustimmung gemäß § 67 Abs. 2 Satz 
2 GemO erteilt. 
 
Digitale Ausstattungsstrategie und Beschaffung für die Pater-Wald-Grundschule 
Der Ortsgemeinderat hat die beschriebene Vorgehensweise zur Digitalisierungsstrategie in 
der „Pater-Wald-Grundschule“ befürwortet und einstimmig die Beschaffung der noch 
benötigten iPads, Activepanels sowie die Schaffung der notwendigen Infrastruktur 
beschlossen.  
Zur zeitnahen Umsetzung des Digitalisierungsprozesses wurde der Ortsbürgermeister 
ermächtigt, die hierzu notwendigen Vergaben, vorbehaltlich der haushaltsrechtlichen 
Voraussetzungen, durchzuführen. 
 
Gründung einer Wohnungsbaugesellschaft; Beschlussfassung nach § 67 Abs. 4 
Gemeindeordnung 
Der Tagesordnungspunkt wurde vertagt. 
 
Übertragung von Haushaltsermächtigungen aus dem Haushaltsjahr 2020 in das 
Haushaltsjahr 2021 
Der Ortsgemeinderat hat einstimmig beschlossen, die ordentlichen Aufwendungen in Höhe 
von 259.700 € und die investiven Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 67.700 € aus 
dem Haushaltsjahr 2020 in das Haushaltsjahr 2021 zu übertragen. Zur Finanzierung der 
investiven Auszahlungen werden nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen in 
Höhe von 105.335 € übertragen. 
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Ortsgemeinde Kettig 
 
Ortsbürgermeister Peter Moskopp | Hauptstraße 2, 56220 Kettig | 
Telefon: 02637 / 2176 | Fax: 02637 / 8779 | E-Mail: 
kettig1@vgwthurm.de | www.kettig.org | Öffnungszeiten: Montag 10 - 
12 Uhr, 14 - 19 Uhr; Donnerstag 8 - 12 Uhr, 14 - 19 Uhr, Freitag 8 - 12 
Uhr | Sprechstunde Ortsbürgermeister: Montag 17 - 19 Uhr; 
Donnerstag 16 - 19 Uhr  
 
 

Bekanntmachung 
 

Sitzung des Ortsgemeinderates von Kettig 
  

Am Montag, 03.05.2021, findet um 19:00 Uhr eine Sitzung des Ortsgemeinderates von Kettig 
als Videokonferenz statt. 
Die Sitzung kann vor Ort im Saal des Bürgerhauses, Hauptstraße 2, Kettig, unter Beachtung 
der dann geltenden Vorschriften zur Bekämpfung der Corona-Pandemie verfolgt werden. 

 
Tagesordnung: 

 
Öffentlicher Teil 
1. Mitteilungen der Verwaltung 
2. Vollzug des § 33 GemO; 

hier: Abschluss von Verträgen mit Mandatsträgern und Gemeindebediensteten 
3. Beratung und Beschlussfassung über die Gewährung eines zweckgebundenen 

Zuschusses an die im Ortsgemeinderat vertretenen Fraktionen 
4. Gründung einer Wohnungsbaugesellschaft; Beschlussfassung nach § 67 Abs. 4 

Gemeindeordnung 
5. Vergabe von Planungsleistungen für die Generalsanierung des Freizeit-, Sport- 

und Jugendzentrums in Kettig 
6. Vergabe von Ingenieur- / Gutachterleistungen für die Generalsanierung der 

Sporthalle ehem. Anne-Frank-Schule; hier Ermächtigung des Ortsbürgermeisters 
7. Beratung und Beschlussfassung über die Teilnahme am Projekt E-Dorfauto der 

Kreisverwaltung Mayen-Koblenz 
8. Aufnahme von Investitionsdarlehen 
9. Erschließungsmaßnahme "Ende der Ochtendunger Straße" im Gebiet des 

gleichnamigen rechtsverbindlichen Bebauungsplans 
1. Anlagenbildung 
2. Verzicht auf die Erhebung von Vorausleistungen 

10. Einwohnerfragestunde 
11. Verschiedenes 
 
Nichtöffentlicher Teil 

 Grundstücksangelegenheiten 
 
Kettig, den 22.04.2021 
 gez. Peter Moskopp 
- Ortsbürgermeister - 

 
  

mailto:kettig1@vgwthurm.de
http://www.kettig.org/
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Stadt Mülheim-Kärlich 
 
Stadtbürgermeister Gerd Harner | Kapellenplatz 16, 56218 Mülheim-
Kärlich | Telefon: 02630 / 94550 |  Fax: 02630 / 945549 | E-Mail: 
info@muelheim-kaerlich.de | www.muelheim-kaerlich.de | 
Öffnungszeiten: Montag, Dienstag und Freitag 8  - 12 Uhr, Donnerstag 
8 - 12 Uhr und 14 - 18 Uhr 
 
 

Bekanntmachung 
 

17. Sitzung des Stadtrates von Mülheim-Kärlich 
 
Am Donnerstag, 06.05.2021, findet um 19:00 Uhr eine 17. Sitzung des Stadtrates von 
Mülheim-Kärlich als Videokonferenz statt. 
Die Sitzung kann vor Ort in der „Alten Kapelle“ am Rathaus (Haupteingang), 56218 Mülheim-
Kärlich unter Beachtung der dann geltenden Vorschriften zur Bekämpfung der Corona-
Pandemie verfolgt werden. 
 

Tagesordnung: 
 

Öffentlicher Teil 
1. Mitteilungen der Verwaltung 
2. Einwohnerfragestunde 
3. Gründung einer Wohnungsbaugesellschaft; Beschlussfassung nach § 67 Abs. 4 

Gemeindeordnung 
4. Zukünftig geplante Gebäudenutzung der Rheinlandhalle, Kurfürstenhalle und 

Mehrzweckhalle Urmitz-Bahnhof 
5. Beratung und Beschlussfassung über den Abschluss von Erbbaurechtsverträgen 

mit der Verbandsgemeinde Weißenthurm für die Kindertagesstätten in der Stadt 
Mülheim-Kärlich 

6. Aufnahme von Investitionsdarlehen 
7. Anfragen und Anregungen aus dem Stadtrat 
 
Nichtöffentlicher Teil 
1. Mitteilungen der Verwaltung, Anfragen und Anregungen 
 
Hinweis: 
Aus Gründen des Gesundheitsschutzes kann aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie-
Situation zur Gewährleistung der notwendigen Abstände zwischen den Teilnehmern nur eine 
begrenzte Besucherzahl für die Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden.  
Zum Zwecke der Information im Falle einer später bekanntgewordenen Infektion werden 
Namen und Anschriften der Teilnehmer/innen notiert (Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. c) und e) 
DSGVO). 
 
Mülheim-Kärlich, den 21.04.2021 
gez. Gerd Harner 
- Stadtbürgermeister – 
 
 
 
  

mailto:info@muelheim-kaerlich.de
http://www.muelheim-kaerlich.de/
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Ortsgemeinde Sankt Sebastian 
 
Ortsbürgermeister Marco Seidl | Hauptstraße 10-12, 56220 St. 
Sebastian | Telefon: 0261 / 8135 | Fax: 0261 / 9887637 |  E-Mail: 
marco.seidl@vgwthurm.de | www.gemeinde-sankt-sebastian.de | 
Öffnungszeiten: Dienstag und Donnerstag 16 - 19 Uhr, Mittwoch 8 -11 
Uhr | Sprechstunde Ortsbürgermeister: Dienstag und Donnerstag 18 -
19 Uhr, Sprechstunde 1. Beigeordneter Hajo Reif Donnerstag 18 - 19 
Uhr oder nach Vereinbarung 
 

 
Keine Bekanntmachungen 

 

  

mailto:marco.seidl@vgwthurm.de
http://www.gemeinde-sankt-sebastian.de/
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Ortsgemeinde Urmitz / Rhein 
 
Ortsbürgermeister Norbert Bahl Les-Noes-Platz 1, 56220 Urmitz / 
Rhein | Telefon: 02630 / 7048 | Fax: 02630 / 969361 | E-Mail: 
info@urmitz.de | www.urmitz.de | Öffnungszeiten: Montag und 
Donnerstag 17 - 19 Uhr, Mittwoch 17 - 19 Uhr nach Vereinbarung 
 
 
 

 

Öffentliche Bekanntmachung gem. § 46 Abs. 5 S. 2 EnWG 
 

Entscheidung zum Neuabschluss von Stromkonzessionsverträgen 
 
Die Verbandsgemeindeverwaltung Weißenthurm macht im Auftrag und im Namen der 
Ortsgemeinden Bassenheim und Urmitz  gem. § 46 Abs. 5 S. 2 EnWG die Entscheidung der 
Ortsgemeinderäte vom 18.02.2021 bzw. 18.03.2021 bekannt, mit der Energieversorgung 
Mittelrhein AG einen Stromkonzessionsvertrag mit einer Laufzeit bis zum 31.01.2031 
abzuschließen. 
Die Ortsgemeinden hatten das Auslaufen des vorherigen Konzessionsvertrages zum 
31.12.2019 sowie eine beabsichtigte Neuvergabe am 01.09.2017 im elektronischen 
Bundesanzeiger bekannt gemacht und ein entsprechendes Auswahlverfahren eingeleitet. 
Hierauf bekundeten zwei Unternehmen ihr Interesse an einem Neuabschluss, darunter die 
Energieversorgung Mittelrhein AG. Das andere zunächst interessierte Unternehmen zog 
seine Interessensbekundung später zurück. Die Ortsgemeinden haben das Verfahren unter 
Berücksichtigung der Anforderungen eines transparenten und diskriminierungsfreien 
Verfahrens durchgeführt. 
Das angenommene Angebot der Energieversorgung Mittelrhein AG ist auf Abschluss eines 
Konzessionsvertrages mit einer Laufzeit bis zum 31.01.2031 gerichtet. Das Angebot trägt 
den Zielen des § 1 EnWG Rechnung. So gewährleistet das Angebot hohe Standards 
hinsichtlich der Sicherheit des Netzbetriebes, u.a. durch ein anspruchsvolles 
Störungsbeseitigungskonzept. Die Ortsgemeinden verknüpfen mit der Entscheidung zu 
Gunsten der Energieversorgung Mittelrhein AG die Erwartung, dass das Unternehmen einen 
Stromnetzbetrieb unter Berücksichtigung der Erfordernisse der Versorgungssicherheit, der 
Verbraucherfreundlichkeit, der Effizienz und Preisgünstigkeit sowie der umweltverträglichen 
Versorgung gewährleistet.  
 
Weißenthurm, den 30.04.2021 
Thomas Przybylla 
 
Bürgermeister der Verbandsgemeinde

mailto:info@urmitz.de
http://www.urmitz.de/
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Stadt Weißenthurm 
 
Stadtbürgermeister Gerd Heim | Hauptstraße 185, 56575 
Weißenthurm | Telefon: 02637 / 92020 | Fax: 02637 / 920222 | E-Mail: 
info@weissenthurm.de | www.weissenthurm.de | Öffnungszeiten: 
Montag bis Freitag 8 - 12 Uhr | Sprechstunde Stadtbürgermeister: 
Dienstag und Donnerstag nach Vereinbarung  
 
 

Bekanntmachung 
 

Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses der Stadt Weißenthurm  
 
Am Donnerstag, 06.05.2021, findet um 18:30 Uhr eine Sitzung des Haupt- und 
Finanzausschusses der Stadt Weißenthurm als Videokonferenz statt. 
Die Sitzung kann vor Ort im großen Sitzungssaal des Rathauses, Hauptstraße 185, 
Weißenthurm, unter Beachtung der dann geltenden Vorschriften zur Bekämpfung der 
Corona-Pandemie verfolgt werden. 

 
Tagesordnung: 

 
Öffentlicher Teil 
1. Mitteilungen der Verwaltung 
2. Gründung einer Wohnungsbaugesellschaft; Beschlussfassung nach § 67 Abs. 4 

Gemeindeordnung 
3. Verschiedenes 
 
Nichtöffentlicher Teil 

 Grundstücksangelegenheiten 
 
Hinweis: 
Aus Gründen des Gesundheitsschutzes kann aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie-
Situation zur Gewährleistung der notwendigen Abstände zwischen den Teilnehmern nur eine 
begrenzte Besucherzahl für die Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden. Daher bitten wir 
Sie um vorherige Anmeldung unter der Telefonnummer 02637/92020, falls Sie an einer 
Sitzung teilnehmen möchten. 
Zum Zwecke der Information im Falle einer später bekanntgewordenen Infektion werden 
Namen und Anschriften der Teilnehmer/innen notiert (Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. c) und e) 
DSGVO). 
 
Weißenthurm, den 22.04.2021 
        gez. Gerd Heim 
    - Stadtbürgermeister - 
 
 
 

Ortsübliche Bekanntmachung über die öffentliche Bekanntgabe 
der Bestimmung und Abmarkung von Flurstücksgrenzen  

in der Gemeinde Weißenthurm 
 
In der Gemarkung Weißenthurm wurden aus Anlass einer Grenzwiederherstellung 
Flurstücksgrenzen bestimmt und abgemarkt. Betroffen von der Vermessung sind die 
folgenden Flurstücke: 
 

mailto:info@weissenthurm.de
http://www.weissenthurm.de/


12 
 

Gemarkung Weißenthurm 
- in der Flur 7 die Flurstücke 1331/1, 133/2, 1332, 217/5, 217/9, 283 
- in der Flur 3 das Flurstück 115/12. 
 
Über die Vermessung wurde am 06.04.2021 ein Grenztermin durchgeführt und eine 
Niederschrift (Grenzniederschrift) angefertigt. 
 
Gemäß § 17 Abs. 3 Satz 1 des Landesgesetzes über das amtliche Vermessungswesen 
(LGVerm) vom 20. Dezember 2000 (GVBl. S. 572), zuletzt geändert durch Artikel 8 des 
Gesetzes vom 8. Oktober 2013 (GVBl. S. 359, BS 219-1) werden den Eigentümerinnen, 
Eigentümer und Erbbauberechtigten der Flurstücke, die im Grenztermin nicht anwesend 
waren, die Verwaltungsentscheidungen öffentlich bekannt gegeben. Der verfügende Teil der 
Grenzniederschrift hat folgenden Wortlaut: 
 
Die bestehenden Flurstücksgrenzen werden entsprechend dem Ergebnis der 
Grenzermittlung, wie in der Skizze dargestellt, festgestellt. Die bestehenden, bereits 
festgestellten Flurstücksgrenzen und einzelne Grenzpunkte einer bereits festgestellten 
Flurstücksgrenze werden entsprechend dem Ergebnis der Grenzermittlung, wie in der Skizze 
dargestellt, wiederhergestellt. Die Grenzpunkte werden auf der Grundlage der vorstehenden 
Entscheidung wie in der Skizze dargestellt abgemarkt. 
 
Die Grenzniederschrift ist in der Zeit vom 12.05.2021 bis 10.06.2021 bei dem 
Vermessungsbüro Dipl.-Ing. Christina Forkert (öffentliche Vermessungsstelle) in Andernach 
ausgelegt und kann während der Öffnungszeiten (von Mo. bis Fr. von 8:00 Uhr – 16:00 Uhr) 
bzw. nach telefonischer Vereinbarung eingesehen werden.  
 
Die Verwaltungsentscheidung gilt nach § 1 Abs. 1 des Landesverwaltungsverfahrens-
gesetzes vom 23. Dezember 1976 (GVBl. S. 308, BS 2010-3) in Verbindung mit § 41 Abs. 4 
Satz 3 des Verwaltungsverfahrensgesetzes, in den jeweils geltenden Fassungen nach 
Ablauf von 2 Wochen nach dieser ortsüblichen Bekanntmachung als bekannt gegeben. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung: 
Gegen die genannte Verwaltungsentscheidung kann innerhalb eines Monats nach der 
öffentlichen Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist bei der 
öffentlichen Vermessungsstelle Dipl.-Ing. Christina Forkert, Öffentlich bestellte 
Vermessungsingenieurin, Rennweg 93, 56626 Andernach, schriftlich oder zur Niederschrift 
zu erheben. 
 
Öffentliche Vermessungsstelle: 
Vermessungsbüro Schmidt Forkert Partnerschaft mbB 
Dipl.-Ing. Christina Forkert  
Öffentlich bestellte Vermessungsingenieurin 
Rennweg 93 
56626 Andernach 

Tel.:  02632/92720  
E-Mail:  info@schmidt-oebvi.com 

 

 
 
 

Bauarbeiten DB Netz AG 
 

Die DB Netz AG führt unten angegebene unaufschiebbare Bauarbeiten durch. Die 
Bauarbeiten sind zur Aufrechterhaltung der Betriebssicherheit erforderlich und können 
aufgrund der gegebenen betrieblichen Voraussetzungen (Erfordernis der Einhaltung des 
Fahrplanes) nur in der angegebenen Tageszeit / Nachtzeit bzw. an Sonn- bzw. Feiertagen 
durchgeführt werden. Wir bitten die betroffenen Anwohner um Verständnis für die 
Bauarbeiten. 
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Angaben zu den Bauarbeiten:  Gleisbauarbeiten, Weichenbearbeitung 
 

 08.05.2021 von 22:00 Uhr bis 09.05.2021 06:00 Uhr 
 

 
Weißenthurm – Urmitz km 78,700 – 79,400 
Weißenthurm Gl. 2 km 76,700 – 77,200 
 
 
 
 

 


